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Vollstindige Uberarbeitung des Merkblattes

Anpassungen an die geinderten rechtlichen Rahmenbedingungen (insbesondere an die neue Fassung der
AGVO)

Modul 1: Beschrinkung der Antragsberechtigung auf Kleine und Mittlere Unternehmen

Modul 1: Férderung von hocheffizienten elektrischen Motoren, Pumpen, Ventilatoren und
Drucklufterzeugern ausschliefilich fiir den Austausch von ineffizienten Bestandsanlagen.

Modul 1: Warmedamm-MafRnahmen kénnen nur noch dann geférdert werden, wenn diese an
Bestandsanlagen durchgefiihrt werden.

Modul 1: Warmeubertrager werden nur noch dann gefoérdert, wenn sie zur ErschlieRung der Abwarme von
Bestandsanlagen eingesetzt werden.

Modul 1: Keine Férderung mehr tiber die De-minimis VO

Modul 1: Férderung ausschliefilich auf Basis der Investitionsgesamtkosten, Anpassung der Férderquoten
Modul 2: Keine Forderung mehr iiber die De-minimis VO

Modul 2: Férderung ausschliefRlich auf Basis der Investitionsgesamtkosten, Anpassung der Forderquoten
Modul 3: Keine Férderung mehr tiber die De-minimis VO

Modul 3: Anpassung der Férderquoten

Modul 4: Aufnahme eines zusitzlichen Fordermechanismus, die sogenannte Basisforderung, tiber die sich
KMU bestimmte technische Anlagen foérdern lassen konnen, ohne hierfiir ein umfangreiches Einsparkonzept
erstellen zu miissen.

Modul 4: Ausweitung der Moglichkeiten zur Forderung der Investitionsgesamtkosten, Anpassung der
Férderquoten

Modul 4: Einfiihrung einer Obergrenze, bis zu der die Kosten fiir die Erstellung eines Einsparkonzepts
forderfahig sind.

Modul 4: Einfiihrung einer Mindestmenge an Treibhausgasen bzw. Endenergie, die eingespart werden muss
Modul 4: Anhebung des CO,-Forderdeckels

Modul 4: Anpassung der Fristen fiir die MaRnahmenumsetzung (Umsetzungszeitraum)

Modul 4: Einschrankungen beziiglich der Férderung von Anlagen/ Komponenten, die zu den Kategorien
von Modul 1 gehoren.

Module 2, 3 und Modul-4-Premiumférderung: Erh6hung des maximal moéglichen Férderzuschusses von
bisher 15 Millionen auf 20 Millionen Euro

Modul 6: Keine Forderung mehr iiber die AGVO

Redaktionelle und weitere Anderungen am gesamten Dokument

Version 7.1 (Stand 01.08.2024)

Modul 1: Vereinfachung und Vereinheitlichung der Darstellung, unter welchen Voraussetzungen
Frequenzumrichter iiber Modul 1 geférdert werden kénnen.

Modul 1, Modul 4 Basisférderung, Modul 6: Konkretisierungen der Voraussetzungen fiir die Forderung eines
Anlagenaustausches

Modul 4 Premiumférderung: Einfithrung der Vorgabe, dass in einem Antrag nur noch Mafnahmen
enthalten sein diirfen, die alle am gleichen Standort durchgefithrt werden

Modul 4 Premiumférderung: Mafnahmen, die vom Charakter her Artikel 38 zugeordnet werden kénnen,
diirfen Gegenstand des gleichen Antrags sein, auch wenn sie nicht in Zusammenhang miteinander stehen
(Modul 4 Premium)..

Weitere Anpassungen, insbesondere redaktionelle Anderungen zur Verbesserung der Verstindlichkeit
Ein Teil der im Glossar enthaltenen Regelungen/ Informationen wurde in das Merkblatt und/ oder in die
Anlagen zum Merkblatt verschoben.

Ein Teil der im Merkblatt oder dessen Anlagen enthaltenen Regelungen/ Informationen

wurde in das Glossar Uberfihrt.

Version 7.2 (Stand 20.02.2025)

Erweiterung und Umstrukturierung der Liste mit den fiir die Basisférderung zugelassenen Technologien
Uberarbeitung des Abschnitts zum Thema Kumulierungsverbot
Weitere Anpassungen, insbesondere redaktionelle Anderungen zur Verbesserung der Verstindlichkeit



Version 7.3 (Stand 20.05.2025)

. Ergidnzung von Hinweisen, ab welchem Zeitpunkt Bestandsanlagen im Fall der Férderung von
Austauschinvestitionen entsorgt werden diirfen.

. Genereller Forderausschluss fiir Anlagen, die mit fliissigen Biobrennstoffen zu betreiben sind.

. Weitere textliche und inhaltliche Anderungen

Version 7.4 (Stand 22.04.2026)
. Textliche Anderungen zur Antragsstellung bei der ,Férderzentrale Deutschland“
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Die Bundesférderung fiir Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft — Zuschuss und Kredit (EEW)
unterstltzt investive MaRnahmen, die zu einer Minderung des Energie- und/oder Ressourcenbedarfs sowie zur
Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen in Deutschland fiithren, durch einen Investitionskostenzuschuss des
Bundesamts fir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), der vom Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie
(BMWE) finanziert wird. Die Antragstellung erfolgt tiber das entsprechende Formular, welches auf der Webseite des
Forderprogramms (www.bafa.de/eew) hinterlegt ist.

Alternativ ist es auch moglich, forderfiahige Investitionsvorhaben durch vom BMWE finanzierte zinsverbilligte Kredite
mit Tilgungszuschiissen tiber die KfW férdern zu lassen. Die Antragstellung fiir den Kredit inklusive eines
Tilgungszuschusses und einer Zinsverbilligung erfolgt tiber die KfW-Foérderbank. Weitere Informationen hierzu finden
Sie unter: www.kfw.de/295.

Es wird empfohlen, vor der Planung und Durchfithrung von Mafnahmen eine Energie- oder
Ressourceneffizienzberatung durchzufithren. Kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) gewihrt das BAFA im
Rahmen des vom BMWE finanzierten Férderprogramms "Bundesférderung fiir Energieberatung fiir
Nichtwohngebédude, Anlagen und Systeme" Zuschisse fiir qualifizierte Energieeffizienzberatungen. Nihere
Informationen erhalten Sie tiber das BAFA.

1. Antragsberechtigte

Antragsberechtigt mit einer Betriebsstitte oder Niederlassung in Deutschland sind:

e private Unternehmen,

e kommunale Unternehmen

e Landesunternehmen!

o freiberuflich Tatige, wenn die Betriebsstétte tiberwiegend fiir die freiberufliche Tatigkeit genutzt wird,
e Contractoren, die MaRnahmen fiir ein Unternehmen ausfiihren, das ebenfalls antragsberechtigt ist.

Antragsteller miissen eine Betriebsstétte oder Niederlassung in Deutschland haben.

Unter einer Betriebsstitte sind die folgenden dauerhaften und ortsfesten sowie zusammenhingenden Grundstiicke
bzw. Stitten, die der Tatigkeit eines Unternehmens dienen, zu verstehen: die Stitte der Geschiftsleitung,
Zweigniederlassungen, Geschiftsstellen, Fabrikations- oder Werkstétten, Warenlager, Ein- und Verkaufsstellen,
Bergwerke, Steinbriiche oder ortlich stehende Stéitten der Gewinnung von Bodenschétzen.

Nicht antragsberechtigt sind insbesondere:

e Kommunen und deren Regie- und Eigenbetriebe,

e Unternehmen deren Anteile Gberwiegend (> 50 %) vom Bund gehalten werden?, wobei Anteile, die vom Bund nur
voriibergehend im Rahmen von Stabilisierungsmafnahmen {ibernommen wurden, nicht berticksichtigt werden.

e Unternehmen bzw. Sektoren in den Féllen des Art. 1 Abs. 2 bis 5 AGVO. Dies betrifft insbesondere:

o Unternehmen der Fischerei und Aquakultur im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 des Européischen
Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013. Wenn ein Unternehmen sowohl in ausgeschlossenen
Bereichen als auch in anderen Bereichen tétig ist, kann eine Foérderung fiir Mafnahmen in den anderen
Bereichen gewihrt werden, sofern durch die Trennung der Tatigkeiten oder die Zuweisung der Kosten
sichergestellt ist, dass die Forderung nicht den Tatigkeiten in den ausgeschlossenen Bereichen zugutekommt,

o Unternehmen, die einer Riickforderungsanordnung aufgrund eines Beschlusses der Europiischen Kommission
zur Feststellung der Unzuléssigkeit einer von demselben Mitgliedstaat gewéhrten Beihilfe und ihrer
Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen sind,

o Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne von Art. 1 Absatz 4 lit. c.i. V.m. Art. 2 Nr. 18 der AGVO, also
insbesondere Antragstellende, tiber deren Vermaogen ein Insolvenzverfahren beantragt oder eréffnet worden
ist, sowie Antragstellende, die eine Vermogensauskunft gemaf? § 802 ¢ der Zivilprozessordnung oder § 284 der

! Hiermit sind Unternehmen eines oder mehrerer Bundesldnder gemeint.
2 Derartige Unternehmen gelten im Sinne des Forderprogramms nicht als private Unternehmen, sondern als 6ffentliche
Unternehmen des Bundes.


http://www.bafa.de/eew
file://///FS3/DATEN/REFERAT/513/Austausch_Expertenstelle/Merkblätter%20Entwürfe/Novellierung%202023/2023%20Merkblatt/www.kfw.de/295

Abgabenordnung abgegeben haben oder zu deren Abgabe verpflichtet sind sowie Unternehmen, die sich in der
Phase der Uberwachung eines Insolvenzplans befinden. Ist der Antragsteller eine durch einen gesetzlichen
Vertreter vertretene juristische Person, gilt dies auch, sofern den gesetzlichen Vertreter aufgrund seiner
Verpflichtung als gesetzlicher Vertreter der juristischen Person die entsprechenden Verpflichtungen aus § 802c
Zivilprozessordnung oder § 284 Abgabenordnung treffen. Abweichend davon sind Unternehmen
antragsberechtigt, die am 31. Dezember 2019 keine Unternehmen in Schwierigkeiten waren, aber wihrend des
Zeitraums vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2021 zu Unternehmen in Schwierigkeiten wurden.

Es gibt dariiber hinaus verschiedene modulspezifische Einschrankungen.

2. Gegenstand und Hohe der Férderung

Die nachfolgenden Abschnitte enthalten eine Ubersicht dariiber, welche technischen Mafinahmen tiber die Module 1
bis 6 in welcher Form geférdert werden konnen. Dariiber hinaus sind auch die Informationen zu beachten und
bindend, die in den modulspezifischen Anlagen zu diesem Merkblatt enthalten sind.

Modularer Aufbau des Férderprogramms:

e  Modul 1: Querschnittstechnologien

e  Modul 2: Prozesswiarmeerzeugung aus Erneuerbaren Energien

e  Modul 3: Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Sensorik und Energiemanagement-Software
e Modul 4: Energie- und Ressourcenbezogene Optimierung von Anlagen und Prozessen

e Modul 5: Transformationsplan

e  Modul 6: Elektrifizierung von Kleinen Unternehmen

Mafinahmen, die iiber die Module 1 bis 4 und 6 gefordert werden, miissen auf dem Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland errichtet bzw. durchgefiihrt und mindestens 3 Jahre zweckentsprechend, also wie im Antrag
beschrieben, auf dem Betriebsgelinde des Unternehmens, das die Forderung erhilt, fiir eine industrielle/
gewerbliche Nutzung eingesetzt werden.

In einem Antrag diirfen nur Mafnahmen/Anlagen enthalten sein, die alle am gleichen Standort realisiert/eingesetzt
werden. Ausgenommen hiervon sind Antrige auf Forderung iiber Modul 3.

Hinweise zur Verwendung des Begriffs Kosten:

Abweichend von der betriebswirtschaftlichen Definition der Bezeichnung Kosten werden bei der Bundesférderung
flr Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft (EEW) die im Rahmen einer Investition einmalig anfallenden
Ausgaben und Auszahlungen fiir den Erwerb und die Installation von materiellen und immateriellen
Vermogensgegenstinden als Kosten oder auch als Investitionskosten bezeichnet. Aufwendungen, die durch den
laufenden Betrieb entstehen (,Betriebskosten®), sind von der EEW-Férderung grundsitzlich ausgeschlossen.

Bei der EEW-Foérderung wird zwischen Investitionsgesamtkosten (IGK) und Investitionsmehrkosten (IMK)
unterschieden:

Die Investitionsgesamtkosten umfassen simtliche forderfihigen Kosten, die in direktem Zusammenhang mit der
Umsetzung der Mafnahme zur Verbesserung des Klimaschutzes stehen. Hierzu gehéren alle fiir die
Funktionsfihigkeit und Betriebsbereitschaft der geplanten Anlage, Maschine oder Ausriistung zwingend
notwendigen Kosten.

Unter den Investitionsmehrkosten ist die Kostendifferenz zwischen den IGK einer effizienten/klimafreundlichen und
den IGK einer weniger effizienten/ weniger klimafreundlichen aber dafiir kostenglinstigeren Investition zu
verstehen.

Weitere Erlduterungen hierzu sind den nachfolgenden Abschnitten und auch in den Abschnitten 3.2.1 und 3.2.2 der
Anlage zum Merkblatt ,Modul 4 - Energie- und Ressourcen-bezogene Optimierung von Anlagen und Prozessen® zu

finden.

Nebenkosten

Forderfahig sind in den Modulen 1 bis 4 und 6 auch die fiir die Umsetzung der Mafinahmen notwendigen Nebenkosten,
sofern die entsprechenden Leistungen von unabhingigen Dritten erbracht werden und es sich bei den Kosten nicht um
Gebiihren handelt, die von einer 6ffentlichen Institution erhoben werden. Zu den forderfihigen Nebenkosten zéhlen



i. d. R. folgende Leistungen, sofern diese im unmittelbaren Zusammenhang mit der Umsetzung der eigentlichen

Mafnahmen stehen:

¢ Planungsleistungen

¢ Installationsarbeiten (Anlagenaufstellung, Montagearbeiten, Wanddurchbriiche, Brandschottung und
Systemintegration) zur Herstellung der Betriebsbereitschaft

Hinweise:
o Die Kosten fiir die Demontage und Entsorgung von Altanlagen sind nicht férderfahig.
o Beziiglich der Férderung von Nebenkosten kann es modulspezifische Besonderheiten geben.

Zu beachten sind die im Abschnitt 2.7 aufgefiihrten sowie die modulspezifischen Ausschliisse von der EEW-Forderung.
Beispielsweise konnen Eigenleistungen des Unternehmens, das die Férderung erhalten wird, nicht geférdert werden.
(Abschnitt 2.7 ist zu entnehmen, was bei der EEW-Férderung unter Eigenleistungen zu verstehen ist.)

2.1 Modul 1 - Querschnittstechnologien

Das Modul 1 richtet sich ausschliefdlich an Kleine Unternehmen (KU) und Mittlere Unternehmen (MU). Unternehmen
ohne KMU-Status (GrofRe Unternehmen (GU)) kénnen keine Férderung iiber Modul 1 erhalten.
e Gefordert werden der Erwerb und die Installation/ Montage folgender Anlagen bzw. Komponenten:
o Hocheffiziente elektrische Motoren und Antriebe einschliefilich Frequenzumrichter
o Hocheffiziente elektrisch angetriebene Pumpen (einschliefilich Frequenzumrichter) zum Transport von
Flissigkeiten
o Hocheffiziente Ventilatoren einschlieflich Frequenzumrichter
o Hocheffiziente Drucklufterzeuger sowie deren iibergeordnete Steuerung
Diese Anlagen bzw. Komponenten kénnen nur geférdert werden, wenn sie im Unternehmen vorhandene Anlagen
(=Bestandsanlagen), die weniger energieeffizient sind, ersetzen, den gleichen Einsatzzweck wie diese Bestandsanlage
erfiillen und den Anforderungen (insbesondere den Hocheffizienzkriterien etc.) entsprechen, die der Anlage zum
Merkblatt ,Modul 1- Querschnittstechnologien® zu entnehmen sind.
e Folgendes wird gefoérdert, ohne dass ein Bestandsaustausch erforderlich ist:
o Wirmetbertrager, die zur ErschliefSung der Abwirme von Bestandsanlagen oder zur Warmeriickgewinnung an
Bestandsanlagen eingesetzt werden. Die erschlossene Abwirme muss innerbetrieblich genutzt werden.
o Thermische Isolierung/Wirmedimmung far Bestandsanlagen
o Frequenzumrichter zur Nachriistung von bereits im Unternehmen vorhandenen Elektromotoren und
Antrieben sowie Pumpen und Ventilatoren.
Die Bestandsanlagen diirfen erst nach Erhalt des Zuwendungsbescheides verkauft/verschenkt oder entsorgt
werden, siehe Abschnitt 3.3.

Die technischen Mindestanforderungen fiir Warmeubertrager , Frequenzumwandler und Warmeddmmung sind in
der Anlage zum Merkblatt Modul 1 Querschnittstechnologien enthalten.

Weitere Férdervoraussetzungen und -bedingungen:

e Bestandsanlagen/-komponenten, die durch Neuanlagen/ neue Komponenten ausgetauscht oder um
Wirmeddmmung, einen Warmeiibertrager und/ oder einen Frequenzumrichter erginzt werden sollen, miissen
zum Zeitpunkt der Antragstellung
o seit mindestens 5 Jahren beim Antragsteller im Einsatz sein,

o sichindessen Eigentum befinden
o und noch voll funktionstiichtig sein

e Die Anlagen bzw. Komponenten, die ausgetauscht werden, diirfen von dem Unternehmen, das die Férderung
erhilt, nicht weiterbetrieben werden. Auch ein Verkauf an bzw. ein Weiterbetrieb durch Unternehmen, die mit dem
Unternehmen, das die Férderung erhilt/erhalten hat, verbunden sind, ist nicht zulssig.

Entsprechende Nachweise (Nachweis der ordnungsgemiflen Entsorgung, Verkaufsbeleg 0.4.) miissen zusammen
mit dem Verwendungsnachweis eingereicht werden.

e Das Investitionsvolumen muss mindestens 2.000 Euro pro Mafnahme betragen.

Modulspezifische Besonderheiten zur Férderung von Nebenkosten:
e Die Nebenkosten sind bis zu folgender Hohe forderfiahig: 30% der Kosten fiir den Erwerb der Anlage(n), fur die eine
Foérderung beantragt wird.




e Beider Forderung von Warmediamm-Maf nahmen werden die Kosten fiir die Planung/ Beratung und Umsetzung
als Teil der Hauptkosten (also nicht als Nebenkosten) gefordert.

Hohe der Férderung:

Modul 1
- Querschnittstechnologien -

Forderquote bezogen auf die Investitionsgesamtkosten (IGK)

Grof}e Unternehmen (GU) --
Mittlere* Unternehmen (MU) 20 %
Kleine* Unternehmen (KU) 25%

e Die Hohe der Férderung ergibt sich durch Multiplikation der Forderquote mit den Investitionsgesamtkosten.

e Die Forderung erfolgt tiber Artikel 38 der AGVO.

e Fir Mafdnahmen, die technisch, wirtschaftlich und administrativ in Zusammenhang stehen, darf iber Modul 1
maximal ein Zuschuss in Héhe von insgesamt 200.000 Euro beantragt werden. Dies gilt auch dann, wenn diese
zusammenhdngenden Mafnahmen auf mehrere Férderantrige verteilt werden.

* Es gilt die KMU-Definition der EU-Empfehlung 2003/361/EG der Europiischen Kommission.

Weitere Informationen zur Férderung iiber Modul 1 sind in der Anlage zum Merkblatt ,,Modul 1 -
Querschnittstechnologien® enthalten.

2.2 Modul 2 - Prozesswarmeerzeugung aus Erneuerbaren Energien

Gefordert werden die Beschaffung und Errichtung/Montage folgender Warmeerzeugungsanlagen, sofern diese zur
Bereitstellung von Prozesswiarme eingesetzt werden und den technischen Mindestanforderungen entsprechen, die in
der Anlage zum Merkblatt ,Modul 2 - Prozesswérme aus erneuerbaren Energien“ aufgefiihrt sind:

e Solarkollektoranlagen zur direkten Gewinnung von Warme aus Sonnenstrahlung

e Wirmepumpen, die die nutzbar zu machende Wiarme erneuerbaren aerothermischen, geothermischen,
hydrothermischen oder solaren Energiequellen entziehen und ausschlieflich mit ,erneuerbarem Strom“ betrieben
werden. Auch die anteilige Nutzung von Abwéarmequellen ist zuléssig, sofern bestétigt und im laufenden Betrieb
durch Messtechnik auch nachgewiesen werden kann, dass im Jahresdurchschnitt der iberwiegende Anteil der
Wirme den zuvor aufgefiihrten erneuerbaren Quellen entzogen wird.

e Anlagen zur Erschlieffung und Nutzbarmachung von Geothermie

e Anlagen zur Verfeuerung von fester Biomasse

e Kraft-Wiarme-Kopplungsanlagen zur Erzeugung/Bereitstellung von Wirme und elektrischer Energie (KWK-

Anlagen) durch Nutzung von fester pflanzlicher Biomasse, Sonnenstrahlung oder Geothermie.

Modulspezifische Besonderheiten zur Férderung von Nebenkosten:
Forderfihig als Nebenkosten sind auch die Kosten fir die zur Ertragsiiberwachung und Fehlererkennung installierten
Mess- und Datenerfassungseinrichtungen.




Hohe der Férderung:
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Modul 2

- Prozesswdrme aus Erneuerbaren Energien -

Forderquote bezogen auf die Investitionsgesamtkosten (IGK)

Solarkollektoren, Warmepumpen,
Geothermie, KWK-Anlagen

Biomasse-Feuerungsanlagen
(einschliellich KWK-Anlagen mit

(Solarthermie, Geothermie) Biomassefeuerung)
Grof3e Unternehmen (GU) 40 % 20 %
Mittlere* Unternehmen (MU) 50 % 30 %
Kleine* Unternehmen (KU) 60 % 40 %

e Die Hohe der Forderung ergibt sich durch Multiplikation der Férderquote mit den Investitionsgesamtkosten.

e Die Forderung erfolgt tiber Artikel 41 der AGVO

e Fir Mafinahmen, die technisch, wirtschaftlich und administrativ in Zusammenhang stehen, darf iber Modul 2
maximal ein Zuschuss in Hohe von insgesamt 20 Millionen Euro beantragt werden. Dies gilt auch, wenn diese
zusammenhidngenden Maftnahmen auf mehrere Forderantrige verteilt werden.

* Es gilt die KMU-Definition der EU-Empfehlung 2003/361/EG der Européischen Kommission.

Weitere Informationen zur Férderung iiber Modul 2 sind in der Anlage zum Merkblatt ,Modul 2 - Prozesswirme aus

Erneuerbaren Energien” enthalten.

2.3 Modul 3 - Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Sensorik und
Energiemanagement-Software

Gefordert werden der Erwerb und die Installation von:

e Energiemanagementsoftware sowie die Schulung des Personals durch Dritte im Umgang mit dieser Software,

e  Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (MSR) und Sensorik zum Monitoring und zur effizienten Regelung von
Energie- und Materialstrémen zur Einbindung in ein Energie- oder Umweltmanagementsystem.

Modulspezifische Besonderheiten zur Férderung von Nebenkosten:

Zu den forderfihigen Nebenkosten zdhlen auch die Kosten fiir den Anschluss der geférderten Technologien, inklusive
notwendiger baulicher Manahmen und die Erstellung eines Messkonzepts durch externe Dritte.

Ho6he der Férderung:

Modul 3

- MSR, Sensorik und Energiemanagement-Software -

Forderquote bezogen auf die Investitionsgesamtkosten (IGK)

Grof}e Unternehmen (GU) 25%
Mittlere* Unternehmen (MU) 35%
Kleine* Unternehmen (KU) 45 %

e Die Hohe der Férderung ergibt sich durch Multiplikation der Férderquote mit den Investitionsgesamtkosten.

o Die Forderung erfolgt Giber Artikel 38 der AGVO

o Eswerdenim Modul 3 nur Mafnahmen geférdert, bei denen es sich um eindeutig bestimmbare Investitionen
handelt, welche dem vornehmlichen Zweck der Verbesserung der Energie- und Ressourceneffizienz dienen.

e Fiir Maftnahmen, die technisch, wirtschaftlich und administrativ in Zusammenhang stehen, darf tiber Modul 3
maximal ein Zuschuss in Héhe von insgesamt 20 Millionen Euro beantragt werden. Dies gilt auch, wenn diese
zusammenhingenden Mafnahmen auf mehrere Férderantrige verteilt werden.

* Es gilt die KMU-Definition der EU-Empfehlung 2003/361/EG der Europiischen Kommission.
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Weitere Informationen zur Férderung iiber Modul 3 sind in der Anlage zum Merkblatt ,Modul 3 - MSR, Sensorik
und Energiemanagement-Software” enthalten.

2.4 Modul 4 - Energie- und Ressourcen-bezogene Optimierung von Anlagen und
Prozessen

Innerhalb von Modul 4 gibt es zwei unterschiedliche Férderungsarten, die in den beiden nachfolgenden Abschnitten
2.4.1 und 2.4.2 vorgestellt werden.

2.4.1 Basisforderung

Die Basisférderung richtet sich ausschlieflich an Kleine Unternehmen (KU) und Mittlere Unternehmen (MU).
Gefordert werden der Erwerb und die Installation/ Montage von Anlagen, die zu folgenden Kategorien gehoren:
o  Elektrisch betriebene Flurforderfahrzeuge

e Spritzgiefmaschinen

e Mafinahmen zur Optimierung von Biogasanlagen

e Lackierkabinen

o Wasserstrahlschneidanlagen

e Laserschneidanlagen

e Freistehende Filtertiirme zur dezentralen Luftreinigung

o  Elektrisch betriebene Backofen fiir Lebensmittel

e Maschinen zur spanenden Bearbeitung

e Kantenanleimmaschinen

o Pelletpressen, Brikettierpressen

e  Geschirrspiilmaschinen mit Warmertickgewinnung oder Warmepumpe

e Kinoprojektoren

e Handgefiihrte Schweif3gerite

e Handgefiihrte Lotstationen

e Kiithlmobel fiir Lebensmittel

e Solarien

Uber die Basisférderung kénnen ausschlief}lich Austauschinvestitionen geférdert werden. Das bedeutet, dass Anlagen
nur geférdert werden, wenn Folgendes (a und b) zutrifft:
a) Die neuen Anlagen ersetzen im Unternehmen vorhandene Anlagen (=Bestandsanlagen), die weniger
energieeffizient sind, und den gleichen Einsatzzweck wie diese erfiillen. Bestandsanlagen/-komponenten, die

durch Neuanlagen/ neue Komponenten ausgetauscht werden sollen, missen zum Zeitpunkt der Antragstellung

o seitmindestens 5 Jahren beim Antragsteller im Einsatz sein,
o sichindessen Eigentum befinden
o und noch voll funktionstiichtig sein.
Die Bestandsanlagen diirfen erst nach Erhalt des Zuwendungsbescheides verkauft/verschenkt oder entsorgt
werden, siehe Abschnitt 3.3.

b) Die neuen Anlagen entsprechen den Anforderungen, die der Anlage zum Merkblatt Modul 4 zu entnehmen
sind.

Weitere Férdervoraussetzungen:

e Der jihrliche Bedarf an Endenergie wird in Folge des Anlagen-/ Komponentenaustauschs um mindestens 15%
reduziert.
Die Anlagen bzw. Komponenten, die ausgetauscht werden, diirfen von dem Unternehmen, das die Férderung

erhilt, nicht weiterbetrieben werden. Auch ein Verkauf an bzw. ein Weiterbetrieb durch Unternehmen, die mit dem

Unternehmen, das die Forderung erhilt/erhalten hat, verbunden sind, ist nicht zuléssig.
Entsprechende Nachweise fiir eine ordnungsgemife/ fachgerechte Entsorgung, Veriuflerung o.i. miissen
zusammen mit dem Verwendungsnachweis eingereicht werden.

e Das Investitionsvolumen muss mindestens 10.000 € pro Mafinahme betragen.
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Modulspezifische Besonderheiten zur Férderung von Nebenkosten:

e Die Nebenkosten sind bis zu folgender Hohe forderfiahig: 30% der Kosten fiir den Erwerb der Anlage(n), fur die eine
Foérderung beantragt wird.

e Beider Forderung von Warmedamm-Folien fiir die Gasspeicher von Biogasanlagen werden die Kosten fiir die
Planung/ Beratung und Umsetzung als Teil der der Hauptkosten (also nicht als Teil der Nebenkosten) geférdert.

Hohe der Férderung:

Modul 4 - Basisforderung
- Energie- und ressourcenbezogene Optimierung von Anlagen und Prozessen -

Forderquote bezogen auf die Investitionsgesamtkosten (IGK)
Grof}e Unternehmen (GU) --
Mittlere* Unternehmen (MU) 10 %
Kleine* Unternehmen (KU) 15%

e Die Hohe der Férderung ergibt sich durch Multiplikation der Férderquote mit den Investitionsgesamtkosten.

o Die Forderung erfolgt Giber Artikel 38 der AGVO.

o Die Kosten fiir die Erstellung des Nachweises iber das Endenergie-Einsparpotenzial werden mit der gleichen
Quote geférdert wie das Vorhaben, fiir das eine Férderung beantragt wird/ wurde. Es ist aber zu beachten, dass
diese Kosten nur bis zu folgender Hohe forderfihig sind:

- Maximal 2% der Kosten flr den Anlagenerwerb (einschlieflich férderfihiger Nebenkosten)

- Maximal 5.000 €

Hinweis: Erfolgs- oder Leistungspramien sind nicht zuwendungsfihig und kénnen daher bei der Ermittlung des
Forderbetrags nicht berticksichtigt werden.

e Fir Mafinahmen, die technisch, wirtschaftlich und administrativ in Zusammenhang stehen, darf iiber die
Modul 4 - Basisforderung maximal ein Zuschuss in Hohe von insgesamt 20 Millionen Euro beantragt werden.
Dies gilt auch, wenn diese zusammenhingenden Mafinahmen auf mehrere Férderantrige verteilt werden.

** Es gilt die KMU-Definition der EU-Empfehlung 2003/361/EG der Europiischen Kommission.

Weitere Informationen zur Basisforderung sind in der Anlage zum Merkblatt ,,Modul 4- Energie- und Ressourcen-
bezogene Optimierung von Anlagen und Prozessen“ enthalten.

2.4.2 Premiumforderung und Dekarbonisierungsbonus

Die Premiumférderung ist weitestgehend technologieoffen und umfasst sowohl Anderungen an bestehenden Systemen
(Bestandsoptimierungen) als auch den Austausch von Bestandsanlagen (Austauschinvestitionen), die Schaffung neuer
Produktionskapazititen (Erstinvestitionen) und die Erweiterung vorhandener Produktionskapazititen
(Erweiterungsinvestitionen). Férderfihig sind beispielsweise:

e  Prozess- und Verfahrensumstellungen

e  ErschlieRung und Nutzung von Prozessabwarme

o Energie- und/oder ressourceneffiziente Bereitstellung von Prozesswiarme oder -kilte

e Vermeidung von Energie- und/oder Ressourcenverlusten in Produktionsprozessen

e Elektrifizierung von Prozessen

Wesentliche Férdervoraussetzungen:
o Das THG-Einsparpotenzial eines Vorhabens muss einer der folgenden beiden Bedingungen entsprechen:
- Dasjahrliche THG-Einsparpotenzial® betrigt mindestens 30 %.
und/ oder:
- Das THG-Einsparpotenzial erreicht mindestens folgende Werte:
*  Bei GroRRen Unternehmen: THG-Einsparpotenzial = 1.000 t CO.-Aquivalente pro Jahr
*  Bei Mittleren Unternehmen THG-Einsparpotenzial > 300 t CO.-Aquivalente pro Jahr
*  Bei Kleinen Unternehmen: THG-Einsparpotenzial > 100 t CO2-Aquivalente pro Jahr

tcoz
Jahr
anschlieflend addiert werden. Es sind dabei die CO2-Faktoren zu verwenden, die im Informationsblatt ,,CO.-Faktoren“ enthalten

sind.

3 Fur die Ermittlung des THG-Einsparpotenzials miissen alle klimarelevanten Emissionen in die Einheit [ ] umgerechnet und
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Der Nachweis erfolgt iber das sogenannte Einsparkonzept, das gemeinsam mit dem Férderantrag eingereicht
werden muss. Informationen zum Thema ,,Einsparkonzept® sind in Abschnitt 2.2 der Anlage zum Merkblatt ,Modul
4“ enthalten, Informationen zur Ermittlung des THG-Einsparpotenzials konnen Abschnitt 2.3 der Anlage zum
Merkblatt ,Modul 4“ entnommen werden.
Hinweis: Die Antragsteller sind dazu verpflichtet, die geférderte Anlagen, Komponenten etc.so zu betreiben, wie es
im Einsparkonzept beschrieben wird und somit die berechneten jahrlichen Einsparungen zu realisieren.
Anlagen bzw. Komponenten, die ausgetauscht werden und bei denen der Anlagenvergleich fiir die Ermittlung des
THG-Einsparpotenzials mit der Bestandsanlage erfolgt, miissen zum Zeitpunkt der Antragstellung noch voll
funktionstiichtig sein und diirfen von dem Unternehmen, das die Férderung erhilt, nicht weiterbetrieben werden.
Auch ein Verkauf an bzw. ein Weiterbetrieb durch Unternehmen, die mit dem Unternehmen, das die Férderung
erhilt/erhalten hat, verbunden sind, ist nicht zul4ssig.
Nachweise fiir eine ordnungsgeméif}/ fachgerechte Entsorgung, Veraufierung o.i. der Bestandsanlagen/
Bestandskomponenten miissen zusammen mit dem Verwendungsnachweis eingereicht werden.

e Beider Forderung von Austauschinvestitionen ist zu beachten, dass die Bestandsanlagen erst nach Erhalt des
Zuwendungsbescheides verkauft/verschenkt oder entsorgt werden diirfen, siehe Abschnitt 3.3.

e Die Amortisationszeit (AZ) des Vorhabens muss ohne Inanspruchnahme einer Férderung insgesamt mehr als
3 Jahre betragen. Die Amortisationszeit entspricht dem Quotienten aus den Kosten der férderfihigen Investitionen
(Einheit: [Euro]) und der Summe der zu erwartenden jahrlichen Energie- und Ressourcenkosteneinsparungen
(Einheit: [Euro/Jahr]). Sofern eine Manahme dazu fuhrt, dass zuséatzliche Einnahmen erzielt werden, sind diese bei
der Amortisationszeitberechnung zu berticksichtigen. Die Kosten fiir die Erstellung des Einsparkonzeptes kénnen
bei der Berechnung der Amortisationszeit berticksichtigt werden.

Hinweise:

e Fiir den Erwerb und die Errichtung von Anlagen, die zu den Technologie-Kategorien der Modul 4-Basisférderung
oder zu Modul 1 gehoren, ist keine Premiumférderung moglich. Dieser Ausschluss gilt sowohl fiir den Austausch
von Bestandsanlagen als auch fiir Erst- und Erweiterungsinvestitionen. Er gilt ebenfalls fiir Unternehmen, die nicht
den KMU-Kriterien entsprechen und somit nicht iiber die Basisférderung und auch nicht tiber Modul 1 geférdert
werden kénnen.

Es gibt folgende Ausnahmen:

o Fir Anlagen/ Komponenten, die Gegenstand der Férderung von Modul 1 oder der Modul-4-Basisforderung
sind, gilt dieser Ausschluss nicht, sofern diese Anlagen/ Komponenten nicht ein wesentlicher Teil eines
Vorhabens sind.

o Der Ausschluss bezieht sich nicht auf Warmetbertrager. Diese konnen auch als Einzelmafinahme iber Modul 4
gefordert werden.

e Anlagen zur Erschliefung und Nutzbarmachung von tiefer Geothermie, KWK-Anlagen und Biomasse-
Feuerungsanlagen konnen ausschliefilich iiber Modul 2 geférdert werden.

e Der Erwerb und Installation von Solarkollektoren und Warmepumpen, die im Modul 2 férderfihig sind, konnen
auch iiber die Premiumférderung geférdert werden. Die einzuhaltenden Férdervoraussetzungen fiir die Férderung
von Wirmepumpen und Solarkollektoren iiber Modul 4 sind der Anlage zum Merkblatt ,Modul 4“ zu entnehmen.

Dekarbonisierungsbonus

Fiir folgende Vorhaben kann zusétzlich zur Premiumférderung ein ,,Dekarbonisierungsbonus” gewéhrt werden:

e Vorhaben zur aufierbetrieblichen Abwarmenutzung

e Vorhaben zur Elektrifizierung von Prozessen

e Vorhaben zur Nutzung von Wasserstoff

e Erwerb von Anlagen zur Erzeugung von Wasserstoff durch Elektrolysevorgéinge

In der Anlage zum Merkblatt ,Modul 4“ sind detailliertere Informationen enthalten, unter welchen Voraussetzungen
ein Dekarbonisierungsbonus bewilligt werden kann.
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Hohe der Férderung:
Forderquote
AGVO De-minimis VO
e Energieeffizienz (Art. 38) | e Ressourceneffizie | ¢  Erzeugung von Prozesswdrme | samtliche
e innerbetriebliche nz: (Art. 41) forderfahige
Abwiarmenutzung (Art. e  Einsparung von e  Erzeugung von MaBnahmen*
38) Ressourcen** erneuerbarem****
e  auBerbetriebliche (Art. 47) Wasserstoff * (Art. 41)
Abwadrmenutzung*(Art. e  Ressourcen- e  Warmeleitungen im Rahmen
36) wechsel (Art. 36) einer auBerbetrieblichen
Elektrifizierung* (Art. 36) Abwarmenutzung*
e  Nutzung von (Art. 36, Art. 46)
erneuerbarem**** und/
oder COz2-armem****
Wasserstoff* (Art. 36)
e  Erzeugung von CO2-
armem****
Wasserstoff* (Art. 36)

Unternehmen kdnnen wahlen
zwischen einer Forderung der | Investitionsmehrkoste | Investitionsgesamtkosten

IMK oder der IGK n (IGK)
IMK** IGK (IMK)

GroR3e 25% 10% 25%

Unternehmen

Mittlere*** 35% 15% 35%

Unternehmen

Kleine*** 45% 20% 45%

Unternehmen

o Die Hohe der Férderung ergibt sich durch Multiplikation der Férderquote mit den IMK oder den IGK.

Hinweis: Der CO:-Forderdeckel kann sich mindernd auf den Férderzuschuss auswirken. Informationen zum
CO:-Forderdeckel sind auf der nichsten Seite zu finden.

o Alle Mafnahmen eines Vorhabens werden mit der gleichen Quote gefordert. Das gilt auch fiir die Kosten fiir die
Erstellung des Einsparkonzepts. Es ist aber zu beachten, dass die Kosten fiir das Einsparkonzept nur bis zu
folgender Hohe forderfahig sind:

- Maximal 5% der Kosten fiir den Anlagen-/Komponentenerwerb (einschlieflich forderfahiger Nebenkosten)
- Maximal 50.000 €
Hinweis: Erfolgs- oder Leistungspramien sind nicht zuwendungsfihig.

e Fiir Mafdnahmen, die technisch, wirtschaftlich und administrativ in Zusammenhang stehen, darf iber die Modul
4 - Premiumfoérderung maximal ein Zuschuss in Hohe von insgesamt 20 Millionen Euro beantragt werden. Dies
gilt auch, wenn diese zusammenhingenden Mafnahmen auf mehrere Férderantrige verteilt werden.

* Fiir Manahmen zur auflerbetrieblichen Abwarmenutzung, zur Elektrifizierung mit elektrischer Energie aus
erneuerbaren Quellen und zur Nutzung bzw. Erzeugung von erneuerbarem und/ oder CO.-armem Wasserstoff kann
ein Dekarbonisierungsbonus in folgender Hohe gewahrt werden:

e 5Prozentpunkte
o bei Forderung der Investitionsgesamtkosten mit reduzierter Férderquote (GU: 10%, MU: 15, KU: 20 %)
e 10 Prozentpunkte
o Dbei Forderung der Investitionsmehrkosten
o beider Forderung von ,reinen KlimaschutzmafRnahmen**“ (siehe nachfolgender Absatz)
o bei Férderung von Investitionsgesamtkosten tiber Artikel 41 AGVO und/ oder 46 AGVO mit voller
Forderquote (GU: 25%, MU: 35%, KU: 45%) sowie bei Forderung tiber die De-minimis VO.

Der Dekarbonisierungsbonus wird zu den in dieser Tabelle genannten Foérderquoten addiert.

**Bei MafRnahmen, die einer der folgenden AGVO-Regelungen entsprechen, kénnen die Investitionsgesamtkosten
(IGK) mit der vollen Quote (GU: 25%, MU: 35%, KU: 45%) gefordert werden:

- ,eindeutig bestimmbare Investition“ gemafd Artikel 38 Absatz 3 AGVO

- ,zusdtzliche Komponente* gemaf} Artikel 47 Absatz 7

- ,Zusatzkomponente® geméfd Artikel 36 Absatz 4
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Derartige Manahmen werden im Rahmen der EEW-Férderung auch als ,,reine Klimaschutzmaf3nahmen*
bezeichnet. Informationen zu den Themen , Investitionsgesamtkosten“ (IGK) und ,,Investitionsmehrkosten“ (IMK)
und zur AGVO sind in Kapitel 3 der Anlage zum Merkblatt ,,Modul 4“ zu finden.

*** Eg gilt die KMU-Definition der EU-Empfehlung 2003/361/EG der Europiischen Kommission.
**%* Die Bezeichnung ,,CO2-armer Wasserstoff” ist im Informationsblatt CO-Faktoren erlautert.

Bei der Premiumférderung ist auflerdem zu beachten, dass die Férderung nicht héher ausfallen darf, als es der
sogenannte CO2-Forderdeckel zulisst. Wie anhand der folgenden Tabelle zu erkennen ist, hingt die Hohe des

CO:-Forderdeckels von der Unternehmensgréfe und dem THG-Einsparpotenzial der Mafdnahme(n) ab, fiir die
eine Férderung beantragt wird:

CO2-Forderdeckel
GroBe Unternehmen =1.600 [€*1 ahr] * THG-Einsparpotenzial [%]
COZ
Mittlere Unternehmen =2.200 [€ / ahr] * THG-Einsparpotenzial [%]
COZ
Kleine Unternehmen =2.600 [€*1 ahr] * THG-Einsparpotenzial [ Coz]
COZ

Beantragung einer Férderung fiir mehrere Mafnahmen iber einen Antrag
Alle in einem Forderantrag enthaltenen Mafnahmen werden als Vorhaben bezeichnet.

o Enthilt ein Forderantrag mehrere Mafinahmen, wird die Hohe der Férderung folgendermafen ermittelt:

o Beieiner Beantragung einer Forderung tiber die AGVO werden alle in einem Antrag enthaltenen Mafnahmen
iber den gleichen AGVO-Artikel und mit der gleichen Quote gefordert. Es ist dabei der AGVO-Artikel
anzuwenden, der dem Charakter des Vorhabens entspricht.

o Dekarbonisierungsbonus: Ist fiir den Charakter des Vorhabens eine Mafnahme ausschlaggebend, fiir die ein
Dekarbonisierungsbonus gewéhrt werden kann, wird die Quote, iber die das gesamte Vorhaben geférdert wird,
entsprechend erhoht.

e Eine in einem Antrag enthaltene technische Einzelmafnahme kann nur geférdert werden, wenn das Verhiltnis des
Einsparpotenzials dieser Einzelmafdnahme im Verhiltnis zum gesamten Einsparpotenzial aller im Antrag
beschriebenen MafRnahmen mindestens 1 % betrégt.

e Mafinahmen, die technisch in Zusammenhang stehen, diirfen auf mehrere Antrage bzw. Vorhaben aufgeteilt
werden, sofern Folgendes sichergestellt ist:

o Firjede Manahme kann das THG-Einsparpotenzial getrennt ermittelt werden.

o Beider Ermittlung der jeweiligen TGH-Foérderdeckel wird das Einsparpotenzial nicht mehrfach erfasst/
bilanziert.

e Fiir Mafdnahmen, die technisch nicht in Zusammenhang miteinander stehen, miissen separate Férderantrage
eingereicht werden. Ausgenommen hiervon sind Mafnahmen, die zwar nicht in Zusammenhang miteinander
stehen, als Einzelmanahmen bei einer AGVO-Forderung aber alle Artikel 38 der AGVO zuzuordnen wéren. Diese
diirfen Gegenstand des gleichen Forderantrags sein.

Weitere Informationen zur Premiumférderung sind in der Anlage zum Merkblatt ,Modul 4“ enthalten.

2.5 Modul 5 - Transformationsplan

Ziel der Forderung von Transformationsplanen ist es, Unternehmen bei der Planung und Umsetzung der eigenen
Transformation hin zur Treibhausgasneutralitit zu unterstiitzen. Zu den wesentlichen Bestandteilen der
Transformationsplane, fiir die eine EEW-Forderung beantragt werden kann, gehort u. a. ein Katalog mit konkreten
unternehmensspezifischen Mafnahmen, durch deren Umsetzung die THG-Emissionen deutlich gesenkt werden
koénnen.

Anders als bei den Modulen 1 - 4 und 6 erfolgt die Antragstellung fiir die Férderung der Erstellung eines
Transformationsplans nicht beim BAFA oder bei der KfW, sondern ausschliefilich beim Projekttrager des




Forderwettbewerbs, der VDI/VDE Innovation + Technik GmbH unter www.wettbewerb-energieeffizienz.de. Auf
dieser Webseite sind u.a. auch alle relevanten Informationsunterlagen zu Modul 5 zu finden.

Hinweis: Bei der Férderung tiber Modul 5 sind hinsichtlich der Rahmenbedingungen insbesondere folgende

Unterschiede zu der Forderung tiber die Module 1 bis 4 und 6 zu beachten:

¢ Planungs- und Beratungsleistungen diirfen bei Modul 5 erst nach Ausstellung des Zuwendungsbescheides
beauftragt werden.

e Esist nicht moglich, einen Bevollméchtigten mit der Antragstellung und der Betreuung des Férderverfahrens zu
beauftragen.

nur einmalig um bis zu 12 Monate wiahrend der Laufzeit verlingert werden.
e Uber die Férderung von Transformationsplidnen wird auf www.enargus.de unter Angabe von Férderzeitraum,
Fordersumme und Namen der Unternehmen 6ffentlich berichtet.

o Der Bewilligungszeitraum fiir die Erstellung eines Transformationsplanes kann nur in Ausnahmeféllen und auch

2.6 Modul 6 - Elektrifizierung von Kleinen Unternehmen

Das Modul 6 richtet sich ausschlieRlich an Kleine Unternehmen (KU).
Es werden folgende investive Maffnahmen zur Elektrifizierung von Kleinen Unternehmen gefordert:

e Austausch von Bestandsanlagen, die mit Erdgas, Kohle oder fossilem Ol (Mineral6l) oder mit aus Erdgas, Kohle oder

fossilem Ol (Mineraldl) gewonnenen Energietrigern betrieben werden, durch ausschlielich elektrisch zu
betreibende Neuanlagen.

e Umriistung von Anlagen, die mit Erdgas, Kohle oder fossilem Ol (Mineralél), oder mit aus Erdgas, fossilem Ol
(Mineral6l) oder Kohle gewonnenen Energietrigern betrieben werden, so dass diese mit elektrischer Energie zu
betreiben sind.

Es kann beispielsweise Folgendes geférdert werden:

e Allgemein: Prozesswirmeerzeuger
(Beispiel: Ein mit Erdgas betriebener Warmeerzeuger wird durch eine elektrisch zu betreibende Warmepumpe
ausgetauscht.)

e Bickereien: elektrisch zu betreibende Ofen

o Logistik: elektrisch zu betreibende Gabelstapler

o  Wischereien: Waschmaschinen

e Gastronomie: Fritteusen, Ofen, Geschirrspiiler

e Brauereien: Maische- oder Garbehilter

e Kisereien: Reifekammern

e Metallverarbeitung: Harte6fen oder Galvanikanlagen

Hinweis: In Modul 6 forderfihige Mafinahmen kénnen bei Einhaltung zusitzlicher Anforderungen ggfs. auch in den
Modulen 2 oder 4 férderfihig sein.

Weitere Férdervoraussetzungen:

e Eskoénnen nur Anlagen geférdert werden, die ausschliefdlich mit elektrischer Energie zu betreiben sind.
Hybridanlagen, die aufer mit elektrischer Energie auch noch mit einem anderen Energietriger (beispielsweise
Erdgas) betrieben werden kénnen, sind nicht forderfahig. Ausgenommen von dieser Einschriankung ist die
Moglichkeit zur direkten Nutzung folgender Energiequellen/-trager:

- erneuerbare geothermische-/hydrothermische/aerothermische Quellen

- Sonnenstrahlung

- Abwirme

Diese Vorgabe gilt gleichermafien fiir die Forderung der Umriistung von Bestandsanlagen.

e Anlagen, fiir die eine Forderung beantragt wird, miissen im Unternehmen vorhandene Bestandsanlage ersetzen und

den gleichen Einsatzzweck wie diese Bestandsanlage erfiillen. Bestandsanlagen/-komponenten, die durch
Neuanlagen/ neue Komponenten ausgetauscht werden sollen, miissen zum Zeitpunkt der Antragstellung
o seit mindestens 5 Jahren beim Antragsteller im Einsatz sein,

o sichin dessen Eigentum befinden


http://www.enargus.de/
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o und noch voll funktionstiichtig sein.

e Die Bestandsanlagen diirfen erst nach Erhalt des Zuwendungsbescheides verkauft/verschenkt oder entsorgt
werden, siehe Abschnitt 3.3.Es ist beispielsweise nicht moglich, den Austausch eines benzinbetriebenen
Rasenmaihers, der nur mit Kérperkraft zu bewegen ist, durch einen Rasenméhroboter zu férdern.

e Die Anlagen bzw. Komponenten, die ausgetauscht werden, diirfen von dem Unternehmen, das die Férderung
erhilt, nicht weiterbetrieben werden. Auch ein Verkauf an bzw. ein Weiterbetrieb durch Unternehmen, die mit dem
Unternehmen, das die Forderung erhilt/erhalten hat, verbunden sind, ist nicht zuléssig.

Nachweise fiir eine ordnungsgemifie/ fachgerechte Entsorgung oder Verduflerung miissen zusammen mit dem
Verwendungsnachweis eingereicht werden.

e Anlagen, die unter die EU-Energieverbrauchskennzeichnung fallen, miissen der hochsten verfligbaren
Effizienzklasse geniigen.

o Das Investitionsvolumen muss mindestens 2.000 Euro betragen.

e Gebidudebezogene Mafinahmen, beispielsweise Heizungs- oder Liiftungsanlagen, sind von der Férderung
ausgeschlossen.

Besondere Anforderungen fiir die Férderung von Warmepumpen {iber Modul 6:
Fir die Forderung von Luft-Wasser-Warmepumpen in relevanter Nahe zu Wohnungen und Wohnbebauungen gelten
folgende Anforderungen hinsichtlich des Lirmschutzes:
Die Gerduschemissionen eines neu installierten AuRengerits miissen die Grenzwerte der Schallleistungspegel fiir
Wirmepumpen in der Europiischen Durchfithrungsverordnung Nr. 813/2013 (Okodesign-Verordnung) in der Fassung
vom 2. August 2013

o bei Antragstellung ab 01. Januar 2024 um mindestens 5 dB unterschreiten.

e bei Antragstellung ab 01. Januar 2026 um mindestens 10 dB unterschreiten.
Weitere Anforderungen an den Schutz vor schidlichen, durch Gerdusche entstehenden Umwelteinwirkungen, die sich
im jeweiligen Einzelfall aus der Sechsten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm) ergeben kénnen, bleiben hiervon unberiihrt.

Alternativ zum Nachweis, dass das Auengerit die Grenzwerte der Schallleistungspegel der Okodesign-Verordnung
Nr. 813/2013 einhailt, ist ein Nachweis zuléssig, dass die Anforderungen der TA Lirm eingehalten werden, z. B. unter
Berticksichtigung von Mafnahmen zur Schallreduzierung.

Als relevante Ndhe zu Wohnbebauungen gilt

o fiir Luft-Wasser-Warmepumpen bis 12 kW Wirmeleistung ein Abstand von 60 m vom Aufdengeréit zur
Wohnbebauung,

o fiir Luft-Wasser-Warmepumpen mit Leistung > 12 kW ein Abstand von 200 m vom AufRengerit zur
Wohnbebauung.

Ausschlaggebend ist der Bebauungsstand zum Zeitpunkt der Antragsstellung.

Modulspezifische Besonderheiten zur Férderung von Nebenkosten:

e Die Nebenkosten sind bis zu folgender Hohe férderfahig: 30% der Kosten fiir den Erwerb der Anlage(n), fir die eine
Foérderung beantragt wird.

¢ Im Zusammenhang mit der Férderung von Warmepumpen ist auch eine akustische Fachplanung, die unter
Berticksichtigung des Leitfadens fiir die Verbesserung des Schutzes gegen Lirm bei stationdren Gerdten der
Bund/Léander-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz zur Einhaltung des Stands der Technik entsprechend § 22
BImSchG erstellt wird, férderfahig.



https://www.lai-immissionsschutz.de/documents/leitfaden_verbesserung_schutz_gegen_laerm_bei_stat_geraete_1588594414.pdf
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Hohe der Férderung:

Modul 6
- Elektrifizierung von Kleinen Unternehmen -

Forderquote bezogen auf die Investitionsgesamtkosten (IGK)

GrofRe Unternehmen (GU) --

Mittlere Unternehmen* (MU) --

Kleine Unternehmen* (KU) 33%

Die Hohe der Forderung ergibt sich durch Multiplikation der Férderquote mit den Investitionsgesamtkosten.
Die Forderung erfolgt {iber die De-minimis VO.

Flir Mafdnahmen, die technisch, wirtschaftlich und administrativ in Zusammenhang stehen, darf iber die Modul
6 maximal ein Zuschuss in Héhe von insgesamt 200.000 Euro beantragt werden. Dies gilt auch, wenn diese
zusammenhdngenden Maffnahmen auf mehrere Férderantrige verteilt werden.

*Es gilt die KMU-Definition der EU-Empfehlung 2003/361/EG der Europiischen Kommission.

Hinweis: Fiir Modul 6 gibt es keine modulspezifische Anlage zum Merkblatt.

2.7 Forderausschliisse

Von einer Forderung ausgeschlossen sind:

a) Art des Unternehmens, der MaRnahme und der Finanzierung:

Unternehmen, die unter einen beihilferechtlichen Forderausschluss fallen;

Mafdnahmen, deren Durchfiihrung auf einer gesetzlichen Verpflichtung oder behérdlichen Anordnung beruht;
Mafnahmen, mit deren Umsetzung bereits begonnen wurde;

Treuhandkonstruktionen: Sogenannte In-Sich-Geschifte, wie zum Beispiel der Erwerb aus dem Eigentum des
Ehegatten bzw. Lebenspartners, Vermogensiibertragungen/-verschiebungen zwischen Unternehmen einer
Unternehmensgruppe oder im Rahmen von Betriebsaufspaltungen oder zwischen Kapitalgesellschaften und deren
Gesellschaftern;

Mafdnahmen, die Giber Mietkauf, Leasing, Sale- und Leaseback, Sale- und Mietkauf-Back oder dhnliche Instrumente
finanziert werden.

Mafinahmen, die im Zusammenhang mit der Zeugung/Aufzucht/Haltung von Tieren oder im Zusammenhang mit
der Zucht/dem Anbau/der Ernte von Nutz-/Zierpflanzen stehen. Hiervon ausgenommen sind Mafinahmen, die
iiber Modul 2 geférdert werden konnen;

Anlagen zur Nutzung aufierhalb des eigenen Betriebsgeldndes, wobei Fahrzeuge im Sinne des Forderprogramms
ebenfalls als Anlagen gelten;

Anlagen sowie Mafnahmen an Anlagen zur Erzeugung oder Verteilung von thermischer oder elektrischer Energie
zum Zwecke der Einspeisung oder Verteilung in Netze, die sich tiber die Grundstiicksgrenze des Standortes, in dem
die Einspeisung erfolgen soll, ausdehnen. Ausgenommen hiervon sind Manahmen, die {iber Modul 2 geférdert
werden kénnen sowie Mafnahmen zur Abwéarmenutzung;

Forschungs- und Entwicklungsvorhaben;

Biomasse-Feuerungsanlagen, KWK-Anlagen, Anlagen zur ErschliefSung von tiefer Geothermie, wenn diese nicht
iiber Modul 2 geférdert werden kénnen.

b) Leistungen und Kosten

Kosten flir Antrage, Genehmigungen und Zertifikate. Davon ausgenommen sind Zertifizierungen der THG-

Bilanzierung nach Nummer 5.5 der EEW-Foérderrichtlinie;

Eigenleistungen des antragstellenden Unternehmens sowie Anlagentechnik und Produkte, die vom

antragstellenden Unternehmen selbst hergestellt werden. Als Eigenleistungen gelten auch

- Leistungen zwischen Partnerunternehmen und verbundenen Unternehmen im Sinne der EU-Verordnung VO
(EU) Nr. 651/2014 Anhang 1 Artikel 3 Absatz 2 und 3 sowie

- Leistungen, die von einem vom antragstellenden Unternehmen nicht ausreichend unabhéngigen
Unternehmen erbracht werden.
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Die Unabhingigkeit ist insbesondere dann nicht ausreichend, wenn die Geschiftsfiihrungen der beteiligten

Unternehmen teilweise oder vollstindig durch die gleichen Personen wahrgenommen werden.

Auch Leistungen, die im Rahmen eines Franchise-Verhiltnisses erbracht werden, sind nicht foérderfahig.
Hinweis: In Form von Eigenleistungen erbrachte Einbau- und Montagearbeiten kénnen zwar nicht geférdert
werden, haben aber keine negativen Auswirkungen auf die Férderung des Erwerbs der einzubauenden technischen
Anlagen bzw. der einzubauenden Anlagentechnik, sofern der Einbau den Vorgaben/Vorschriften entsprechend
erfolgt;

Personal- und Betriebskosten, Herstellungskosten, Steuern, Umlagen und Abgaben des antragstellenden
Unternehments;

Kosten fiir die Demontage- und Entsorgung von Anlagen, Aggregaten etc.

Erwerb gebrauchter Anlagen sowie neuer Anlagen mit gebrauchten Anlagenteilen;

¢) Prozessbezug, bauliche Manahmen

Anlagen und Komponenten, die nicht eindeutig und Giberwiegend einem (oder mehreren) gewerblich-industriellen
Prozess(en) zugeordnet werden konnen und/ oder in den Anwendungsbereich des Gebidudeenergiegesetzes (GEG)
fallen;

Bauliche Mafnahmen. Hiervon ausgenommen sind bauliche Maffnahmen, die als Nebenkosten fiir férderfihige
Mafnahmen anerkannt werden,;

d) Kiltemittel

Technische Anlagen, die Kéltemittel mit einem Global Warming Potential (GWP) von mehr als 150 enthalten. Dieser
Ausschluss gilt ebenfalls fiir Mafinahmen an Kéltemittelkreisldufen von Kélteanlagen, die die Anforderungen des
Forderprogramms hinsichtlich des GWP nicht erfiillen.

Hiervon ausgenommen sind Warmepumpen, welche die in der Anlage ,Modul 2 - Prozesswidrme aus Erneuerbaren
Energien“ zum Merkblatt aufgefiihrten Kriterien fiir Warmepumpen erfiillen.

Warmepumpen, in denen nicht ausschliefflich natiirliche Kaltemittel eingesetzt werden. (Hinweis: Diese
Einschriankung gilt erst fiir Forderantrige, die ab dem 01.01.2027 gestellt werden.)

e) Art der Energie- und Ressourceneinsparungen

Energie- und Ressourceneinsparungen, die durch Reduktion der Produktion und/oder durch die Verlagerung von

Produktionsprozessen erzielt werden;

Mafdnahmen, die keine unmittelbaren Energie- oder Ressourceneinsparungen in Prozessen bewirken. Hiervon

ausgenommen sind:

- Mafdnahmen, die ausschlieRlich den Wechsel von einem fossilen auf einen erneuerbaren Energietréiger oder auf
elektrischen Strom betreffen;

- Mafdnahmen zur auflerbetrieblichen Abwarmenutzung;

Mafdnahmen, die im Unternehmen, in dem sie eingesetzt werden, keine THG-Einsparungen bewirken*.

Ausgenommen hiervon sind Mafinahmen zur auferbetrieblichen Abwirmenutzung sowie Mafinahmen, die tiber

Modul 2 geférdert werden konnen,;

f) Energietriger

Beschaffung von Anlagen, die mit Erdgas, Kohle oder fossilem Ol (Mineralél) oder mit aus Erdgas, Kohle oder
fossilem Ol (Mineral6l) gewonnenen Energietrigern, zu betreiben sind;

Die Beschaffung von bzw. Mafnahmen an Anlagen, die dauerhaft ausschliefflich mit fossilen Brennstoffen
betrieben werden kénnen;

Mafnahmen an Anlagen, die mit Kohle oder mit aus Kohle gewonnenen Energietrigern betrieben werden, aufler
der vollstindigen Umriistung auf erneuerbare Energietréger;

Mafdnahmen, die zu einem Wechsel von einem erneuerbaren auf einen fossilen Energietrager fiihren;

Anlagen, die mit einem fliissigen Biobrennstoff (Ethanol, Biodiesel, ...) zu betreiben sind.

g) EEG, KWK, Wirmenetze

Anlagen und Maftnahmen an Anlagen, die nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) geférdert werden.
Hiervon ausgenommen sind Mafdnahmen, die tiber Modul 2 geférdert werden kénnen;

Mafnahmen an Anlagen, die nach dem Gesetz fiir die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-
Wirme-Kopplung (KWKG) geférdert werden.

Neue Kraft-Wiarme-Kopplungs-Anlagen. Hiervon ausgenommen sind Mafnahmen, die iber Modul 2 geférdert
werden konnen;

4 Betrifft auch MaBnahmen, die bei Betrachtung des Unternehmensverbundes (im Sinne der EU-Verordnung VO (EU) Nr.
651/2014) insgesamt keine THG-Einsparungen bewirken.



20

e Mafinahmen an Kraft-Wiarme-Kopplungs-Anlagen;
o Wirmenetze, die nach § 18 KWKG gefoérdert werden kénnen;

Dartiber hinaus sind die modulspezifischen Einschrinkungen zu beachten, die den entsprechenden Anlagen zum
Merkblatt zu entnehmen sind.

2.8 Besonderheiten bei der Forderung von Contractingmaf3nahmen

e Im Fall der Forderung einer Mafinahme, die iber Contracing finanziert wird, sind zusétzliche Voraussetzungen zu
beachten: Es muss im Rahmen der Antragstellung ein Entwurf des Contracting-Vertrags, der das Contracting-
Unternehmen (= Contracting-Geber) und den Contracting-Nehmer als Vertragsparteien benennt und das
Contractingverhiltnis abschlieflend regelt, vorgelegt werden. Die Laufzeit des Vertrages muss mindestens den in
Nummer 7.1 der Richtlinie geregelten Zeitraum des bestimmungsgemaéfien Betriebs von drei Jahren abdecken und
die mit dem Forderantrag geltend gemachten Férderbestandteile umfassen. Zum Ausschluss einer Doppelférderung
muss der Vertrag einen Verzicht des Contracting-Nehmers auf die Geltendmachung eines eigenen Forderanspruchs
fir das Vorhaben enthalten;

e Vorlage einer durch das Contracting-Unternehmen und den Contracting-Nehmer unterzeichneten Erklarung, dass
das Contracting-Unternehmen den Contracting-Nehmer tiber die geplante Inanspruchnahme der Férderung sowie
tber die Hohe des maximalen Forderbetrages informiert hat;

e Vorlage einer durch das Contracting-Unternehmen und den Contracting-Nehmer unterzeichneten Erkldrung, dass
alle Parteien der Priifung gemaf Nummer 9.7 der Richtlinie zustimmen,;

e Vorlage einer durch das Contracting-Unternehmen und den Contracting-Nehmer unterzeichneten Erkldrung, dass
sie mit der Verwendungsnachweispriifung durch den Zuwendungsgeber oder von ihm mit der Priifung beauftragte
Stellen sowie den Bundesrechnungshof einverstanden sind. Dies umfasst unter anderem, dass Biicher, Belege und
sonstige Geschiftsunterlagen bereitgehalten und auf Anforderung vorgelegt, Auskiinfte erteilt und Vor-Ort-
Priifungen zugelassen werden.

o Die die fiir KMU geltende hohere Forderquote kann auch dann bewilligt werden, wenn der Contracting-Nehmer
kein KMU ist.

e Eine Férderung ist nur moglich, wenn auch der Contracting-Nehmer antragsberechtigt ist.

2.9 Kumulierungsverbot

Fiir MaRnahmen, die tGber die Bundesférderung Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft (EEW) geférdert
werden, diirfen keine weiteren 6ffentlichen Beihilfen des Bundes, der Lander, der Kommunen und Kreise beantragt und
in Anspruch genommen werden. Dieses Kumulierungsverbot umfasst auch Zahlungen/Vergiitungen nach dem EEG
und dem KWKG.

Im Falle eines Verstof}es gegen diese Bestimmung, wird der Zuwendungsbescheid unwirksam, eine Auszahlung der
Forderung ist dann nicht mehr moglich. Wurde eine Forderung bereits ausgezahlt, ist diese einschliefilich erlangter
Zinsvorteile vollstindig zuriickzuzahlen.

Fordermittel fiir eine Energieberatung nach der ,,Bundesférderung fiir Energieberatung fiir Nichtwohngebaude,
Anlagen und Systeme: Modul 1“ kdnnen in Anspruch genommen werden. Die entsprechenden Ausgaben/Kosten diirfen
in diesem Fall jedoch nicht zusitzlich im Rahmen dieses Férderprogramms geltend gemacht werden.

Keine Auswirkungen auf die Antragsberechtigung eines Unternehmens und die Forderfahigkeit einer Mafinahme/eines

Vorhabens haben die Inanspruchnahme

e der besonderen Ausgleichsregelung (BesAR)

e einer Strompreiskompensation fiir energieintensive Unternehmen

e der Spitzenausgleich Effizienssystemverordnung (SpaEfV)

e der Verordnung iiber Maflnahmen zur Vermeidung von Carbon-Leakage durch den nationalen
Brennstoffemissionshandel (BECV)

Es ist nicht zuléssig, fiir die gleichen Maffnahmen sowohl einen Antrag bei der KfW als auch beim BAFA oder im EEW-
Forderwettbewerb zu stellen.
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3. Ablauf einer EEW-Férderung
3.1 Antragstellung

Fiir die Antragstellung in den Modulen 1-4 sowie 6 steht auf der Webseite des Forderprogramms (www.bafa.de/eew) der
Verweis auf das elektronische Antragsformular der ,,Forderzentrale Deutschland” zur Verfiigung. Ein Antrag muss
ausschlielich elektronisch gestellt werden. Die ,,Férderzentrale Deutschland” finden Sie direkt unter folgendem Link:
https://www.foerderzentrale-deutschland.de/

Die ,Forderzentrale Deutschland” erfordert die Authentifizierung per ELSTER-Zertifikat beziehungsweise per
bundID. Weitere Informationen zur Beantragung, Freischaltung und Verwaltung von ELSTER-Zertifikaten oder
bundID finden Sie unter https://www.elster.de/eportal/start und https://id.bund.de/de://idbund.de/de.
Weitere Informationen zur ,,Férderzentrale Deutschland” finden Sie unter folgendem Link:

Hinweise zur Nutzung des Onlineportals der Férderzentrale Deutschland.

Uber das elektronische Antragsformular werden allgemeine Angaben zum Unternehmen sowie zu den geplanten
Maftnahmen und deren Kosten erfasst. Bei einer Forderung tiber die De-minimis VO miissen aufierdem Angaben zum
bisherigen Bezug von De-minimis-Beihilfen gemacht werden.

Die Kostenangaben sollten auf Basis eines konkreten Angebots gemacht werden. Die Ausgaben fiir Planung und
Installation miissen separat ausgewiesen sein.

Hinweis: Die Antragstellung und Vorhabenbegleitung fiir die Férderung der Erstellung von Transformationspldanen
(Modul 5) erfolgt tiber den Projekttrager des Forderwettbewerbs, die VDI/VDE Innovation + Technik GmbH.
Informationen zur Antragstellung und Vorhabenbegleitung sind unter folgender Adresse zu finden:
http://www.wettbewerb-energieeffizienz.de/.

Welche Unterlagen sind fiir eine Antragstellung erforderlich?

o Kostenangebot fiir die Anlage, fiir die eine Férderung beantragt wird.

e Bei einer Férderung nach der De-minimis-VO: eine De-minimis-Erklarung (Bestandteil des Antragsformulars).

Weitere modulspezifische Unterlagen:

Modul 1 e Produktdatenblatt bzw. Materialdatenblatt oder Herstellererklarung
e Foto der Bestandsanlage

Modul 2 e Datenerfassungsblatt und hydraulisches Anlagenschema
e Ggf. die EEG/KWKG-Verzichtserklirung
o  Ggf. Herstellererkldrungen

Modul 3 e Systemkonzept, Datenerfassungs- bzw. Wirkplan und Stiickliste der zu férdernden
Aktoren und Sensoren

Modul 4 Basisforderung:
e Bestitigung, dass das erforderliche Endenergie-Einsparpotenzial erreicht wird.
e Foto der Bestandsanlage

Premiumfoérderung:

e Das fertiggestellte Einsparkonzept, sowie ggf. weitere Formulare und Nachweise

e Bei einer Férderung der Investitionsmehrkosten zusitzlich Referenzangebot fiir jede
Mafdnahme, fiir die eine Férderung beantragt wird.

Modul 6 e Foto der Bestandsanlage

Dartiiber hinaus konnen im Rahmen der Priifung von Antridgen und Verwendungsnachweisen weitere Unterlagen
angefordert werden.

Sofern die Antragstellung durch einen Contractingunternehmen erfolgt, ist mit der Beantragung zudem ein Entwurf
des Contracting-Vertrages vorzulegen, der folgende Informationen enthilt:

e Eindeutige Benennung der Vertragsparteien


http://www.bafa.de/eew
https://www.foerderzentrale-deutschland.de/
https://www.elster.de/eportal/start
https://id.bund.de/de:/id.bund.de/de
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/eew_hinweisblatt_fzd.pdf?__blob=publicationFile&v=4
http://www.wettbewerb-energieeffizienz.de/
https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Energieeffizienz_und_Prozesswaerme/Modul4_Energiebezogene_Optimierung/modul4_energiebezogene_optimierung_node.html
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e Mindestlaufzeit des Contracting-Vertrages, die mindestens den in der Richtlinie unter 7.1 geregelten Zeitraum des
bestimmungsgemafien Betriebs abdeckt.

e Vereinbarte Contracting-Leistungen

e Erkldarung des Contracting-Nehmers auf Verzicht der Geltendmachung des eigenen Forderanspruchs fiir das
betreffende Vorhaben.

Bei Bedarf kénnen im Rahmen der Antragspriifung weitere Unterlagen verlangt werden.

3.2 Ausstellung eines Zuwendungsbescheides

Ist ein Antrag vollstandig, sind alle beschriebenen Manahmen férderfihig und werden auch sonst alle Anforderung des
Forderprogramms erfiillt, wird nach erfolgter Priifung ein sogenannter Zuwendungsbescheid ausgestellt. In einem
solchen Zuwendungsbescheid wird u. a. der maximal moégliche Férderbetrag ausgewiesen.

Nach Bekanntgabe des Zuwendungsbescheids sind nachtrigliche Anderungen der Angaben zur Anpassung der
maximalen Férderhohe nur innerhalb eines Monats moglich. (Das gilt nicht fiir Antrage zur Férderung von
Transformationsplianen.)

3.3 Wann darf mit der Mafdnahmenumsetzung begonnen werden?

Mit der Umsetzung der MafRnahmen, fiir die eine Férderung beantragt wird bzw. wurde, darf erst nach Ausstellung des
Zuwendungsbescheides begonnen werden.

Mafinahmen, mit deren Umsetzung bereits vor Ausstellung des Zuwendungsbescheides begonnen wurde,
konnen grundsitzlich nicht geférdert werden. Als Beginn der Umsetzung gilt bereits der rechtsgiiltige Abschluss
eines der Umsetzung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages einschliefilich eines Contracting-
oder Bﬁrgschaftsvertrages.

Die Regelungen fiir die Module 1-4 und 6 im Detail®:

e  Zeitraum vor der Antragstellung:
Ausschliefilich Planungsleistungen diirfen bereits vor Stellung des Forderantrags beauftragt und erbracht werden.
Eine Bezahlung von erbrachten Planungsleistungen ist ebenfalls zulassig, allerding sind Zahlungen, die vor der
Ausstellung des Zuwendungsbescheides geleistet werden, nicht foérderfiahig. Selbstverstiandlich ist eine Vergabe und
die Erbringung von Planungsleistungen auch nach Antragstellung und auch nach Ausstellung des
Zuwendungsbescheides zulissig.
Eine Bestandsanlage, die durch eine geférderte Neuanlage ausgetauscht werden soll (Austauschinvestition), darf erst
nach Erhalt des Zuwendungsbescheides verdufiert/ verschenkt bzw. entsorgt werden. Die Entsorgung bzw. der
Verkauf/die Schenkung sind mit einem geeigneten Dokument nachzuweisen.

e  Zeitraum zwischen der Antragstellung und der Ausstellung des Zuwendungsbescheids
Sobald der Antrag gestellt wurde, diirfen der Umsetzung zuzurechnende Lieferungs- und Leistungsvertrige unter
folgenden schriftlich fixierten Bedingungen abgeschlossen werden:
o Aufschiebende Bedingung?®: Vertrige werden erst mit Ausstellung des Zuwendungsbescheides wirksam.
o Auflésende Bedingung?®: Vertriage werden hinfillig, sobald das BAFA die Forderung endgiiltig abgelehnt hat.
Dabei ist auRerdem zu beachten:
o Diein den Vertriagen vereinbarten Leistungen diirfen noch nicht erbracht werden.
o Die Gewdhrung eines Riicktrittsrechts wird nicht als Ersatz fiir eine aufschiebende oder auflésende Bedingung

anerkannt.

e  Zeitraum nach der Ausstellung des Zuwendungsbescheides
Nach der Ausstellung des Zuwendungsbescheides diirfen Vertrage auch ohne aufschiebende oder auflésende
Bedingung abgeschlossen und mit der Umsetzung der Mafnahme darf begonnen werden.

5 Im Gegensatz zu den Modulen 1 bis 4 und 6 diirfen bei Modul 5 Planungs- und Beratungsleistungen erst nach Ausstellung des
Zuwendungsbescheides beauftragt und erbracht werden.
& Entsprechende Formulierungsvorschlage fiir die Vertragsgestaltung sind im Glossar zu finden.
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3.4 Umsetzungszeitraum

e Die MaRnahmen, fiir die eine Férderung beantragt wird/wurde, miissen innerhalb des sogenannten
Bewilligungszeitraumes vollstindig umgesetzt werden. Der Bewilligungszeitraum endet ab Erlass des
Zuwendungsbescheides nach folgender Anzahl von Monaten:

e Vorhaben zur Erschlieffung 48 Monate
von tiefer Geothermie

e  Machbarkeitsstudien fir die Errichtung von Geothermie-Anlagen: 24 Monate

e Transformationsplidne (Modul 5): 12 Monate

e Mafinahmen, die einen Dekarbonisierungsbonus erhalten 48 Monate

e Alle anderen MafRnahmen: 36 Monate

Bei den Modulen 1 - 4 und 6 ist aufierdem Folgendes zu beachten* Maffnahmen, die erst nach Ablauf des
Bewilligungszeitraumes fertiggestellt werden, konnen nicht geférdert werden. Der Bewilligungszeitraum kann von der
administrierenden Stelle in Ausnahmefillen auf Antrag bis zu zweimal um jeweils bis zu 12 Monate verldngert werden.
Bei der Realisierung von Anlagen zur ErschliefSung von tiefer Geothermie kann die Frist bis zu zweimal um jeweils bis
zu 24 Monate verlidngert werden. Die Fristverlingerung ist nachvollziehbar und plausibel zu begriinden und muss vor
Ablauf der Umsetzungsfrist (Ende des Bewilligungszeitraums) beantragt werden.

Wenn die Mafinahme Teil eines Transformationsplans gemaf? der Richtlinie ist, kann eine Verlangerung des Zeitraums,
in dem die Maf3nahme betriebsbereit umgesetzt werden muss, auf bis zu 60 Monate beantragt werden. Als Nachweis
muss zusitzlich der Transformationsplan eingereicht werden, aus dem eine Begriindung fiir eine Fristverlingerung
hervorgeht.

Die Verldngerung der Umsetzungszeit bedarf der Zustimmung der jeweils administrierenden Stelle: das BAFA im Falle
eines Antrags fiir eine Zuschuss-Foérderung, die KfW im Falle eines zinsverbilligten Kredits mit Tilgungszuschuss.

Abweichungen bei der Umsetzung von der im Zuwendungsbescheid bewilligten Mafnahme sind der jeweils
administrierenden Stelle unverziiglich anzuzeigen und kénnen dazu fiihren, dass eine Férderung nicht mehr moglich
ist bzw. dass eine ausgezahlte Forderung zuriickgezahlt werden muss.

3.5 Einreichung des Verwendungsnachweises

Der Nachweis tiber die sachgerechte Verwendung der Férdermittel (Verwendungsnachweis) einschliefllich aller
erforderlichen Unterlagen ist spatestens innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes beim
BAFA einzureichen. Wird der Verwendungsnachweis ohne stichhaltige und anerkennbare Begriindung erst nach dieser
Frist eingereicht, hat dies die Riicknahme des Bewilligungsbescheids bzw. bei der Kreditférderung die Kiindigung des
Kredits zur Folge.

Informationen zum Thema ,,Verwendungsnachweis bei Modul 5 (,Transformationsplan“) sind unter folgender Adresse
zu finden: http://www.wettbewerb-energieeffizienz.de/

Der Verwendungsnachweis ist mittels des dafiir auf der Webseite veroffentlichten elektronischen Formulars
einzureichen.

Bei der Ermittlung der Hohe des Forderzuschusses im Rahmen der Priifung des Verwendungsnachweises kénnen
ausschlieRlich Zahlungen berticksichtigt werden, die innerhalb des Bewilligungszeitraumes, spatestens aber 12
Wochen nach dessen Ablauf, sowie vor Einreichung des Verwendungsnachweises getatigt wurden.

Der Ausschluss der Forderung von Mafnahmen, mit deren Umsetzung bereits vor Beginn des
Bewilligungszeitraumes begonnen wurde, bleibt hiervon unberiihrt.

7 Weiterfihrende Informationen zum Modul 5 (Transformationspline) erhalten Sie tiber den Projekttriger des Forderwettbewerbs,
der VDI/VDE Innovation + Technik GmbH unter: http://www.wettbewerb-energieeffizienz.de/.


http://www.wettbewerb-energieeffizienz.de/
http://www.wettbewerb-energieeffizienz.de/
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Folgende Unterlagen sind fiir die Verwendungsnachweispriifung einzureichen (betrifft ausschliefllich die Module 1 - 4
und 6:

e Bestitigung des antragsgeméfien Einsatzes und der Betriebsbereitschaft der bewilligten Mafinahme durch folgende
Unterlagen:

- Vollstindig ausgefiilltes Verwendungsnachweisformular

- Fachunternehmererklarung, die vom zustindigen Installationsunternehmen auszufiillen und zu
unterschreiben ist.

o Nachweis der Kosten flir Erwerb, Installation, Planung etc. durch:

- Rechnungen, in denen die tatsichlich realisierten Ausgaben ohne Mehrwertsteuer (sofern
vorsteuerabzugsberechtigt) und abziiglich Skonti (auch wenn diese nicht in Anspruch genommen wurden)
angegeben sind.

- Tabellarische Belegiibersicht, in der die Ausgaben nach Art und in zeitlicher Reihenfolge getrennt aufgelistet
sind. Aus dieser Belegliste miissen Tag, Empfinger sowie Grund und Einzelbetrag jeder Zahlung ersichtlich sein.

e Erkliarung des antragstellenden Unternehmens, dass nicht gegen das Kumulierungsverbot (siehe Abschnitt 2.9)
verstoflen wird.

e Im Fall einer Modul-4-Foérderung muss eine nach Abschnitt 2.2 der Anlage zum Merkblatt ,Modul 4 zugelassene
Person bestétigen, dass die Mafinahmen ordnungsgemif und dem Einsparkonzept entsprechend umgesetzt wurde.

Hinweise zum Thema Rechnungen: Alle relevanten Rechnungen...

e ..sind aufbewahrungspflichtig

e ..missen folgende Informationen enthalten:

- forderfahige Kosten,

- die erbrachte Arbeitsleistung bzw. die gelieferte Technik

- Standort der Installation

e ..missen in deutscher Sprache verfasst sein.

o ..missen die im Geschéftsverkehr tiblichen Angaben und Anlagen enthalten, die Ausgabebelege insbesondere den
Zahlungsempfanger, Grund und Tag der Zahlung, den Zahlungsbeweis und bei Gegenstinden den
Verwendungszweck. AuRerdem mussen die Belege ein eindeutiges Zuordnungsmerkmal zu dem Projekt (z. B.
Projektnummer) enthalten.

3.6 Auszahlung der Forderung

Eine Auszahlung des Investitionszuschusses kann erst nach vollstindiger Priifung des Verwendungsnachweises
erfolgen.

Hinweis: Der Investitionskostenzuschuss kann geringer ausfallen als der im Zuwendungsbescheid ausgewiesene Betrag.
Das ist beispielsweise der Fall, wenn die tatsichlichen Kosten geringer ausfallen als im Antrag angegeben. Wenn {iber die
Module 1, 4 oder 6 der Austausch einer Bestandsanlage geférdert werden soll und die Bestandsanlage verkauft
wurde/wird, so reduzieren sich die forderfihigen Kosten um die Hohe der Verkaufserlose.

Im Falle einer Férderung iber die De-minimis-Verordnung erfolgt die Zustellung der De-minimis-Bescheinigung durch
das BAFA ca. vier bis sechs Wochen nach Auszahlung des Férderbetrages.

3.7 Zeitraum des bestimmungsgeméfien Betriebs

Die geforderten Investitionen sind nach der Inbetriebnahme (erstmalige bestimmungsgeméfe Verwendung einer
Technologie) mindestens drei Jahre zweckentsprechend zu betreiben (Zeitraum des bestimmungsgeméfien Betriebs).
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Eine Verdufierung oder Stilllegung der geférderten Investition bzw. eine Verauflerung, Stilllegung oder ein Abriss des

Gebiudes, mit dem die geférderte Investition i. S. v. § 94 Abs. 1 BGB fest verbunden ist, innerhalb dieses Zeitraumes, ist

dem BAFA unverziiglich anzuzeigen und hat eine Riickforderung der ausgezahlten Férderung zur Folge.

Ausgenommen hiervon ist der Eigentumsiibertrag, der im Rahmen des Verkaufs eines Unternehmens erfolgt. Die

gefoérderte Investition muss im Anschluss an den Ubertrag zweckentsprechend weiterbetrieben werden.

Folgende Informationen und Bestitigungen sind dem BAFA vorzulegen:

e Vollstindiger Name/Adresse der beteiligten Unternehmen,

e Angabe zum (gednderten) Standort der Mafinahme,

e Ubertragung der Rechte und Pflichten. (Zur Ubertragung der Rechte und Pflichten aus dem Zuwendungsbescheid
ist eine entsprechende von beiden Unternehmen unterzeichnete Erklirung einzureichen.)

4. Informationen zu den Beihilferechtlichen Regelungen

Die Gewdhrung der Férderung in Form eines Investitionskostenzuschusses erfolgt gemaf} den folgenden
beihilferechtlichen Regelungen:

o Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission vom 13. Dezember 2023 {iber die Anwendung der Artikel 107 und 108
des Vertrags tiber die Arbeitsweise der Européischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABL. L, 2023/2831 vom
15.12.2023) (De-minimis-Verordnung)

o Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung EU Nr. 651/2014 vom 17. Juni 2014 (ABL L 187 vom 26.6.2014, S. 1),
zuletzt gedndert durch Verordnung (EU) 2023/1315 der Kommission vom 23. Juni 2023 (ABL. L 167 vom 30.6.2023, S.
31) (AGVO):

Die verschiedenen beihilferechtlichen Regelungen verpflichten das BAFA und die Antragstellenden zur Einhaltung

spezifischer beihilferechtlicher Vorgaben.

Hochstbetrag fiir Allgemeine De-minimis-Beihilfen

Die an ,ein einziges Unternehmen® (zur Definition siehe Abschnitt ,,De-minimis-Beihilfen bei
Unternehmensverbiinden®) ausgereichten De-minimis-Beihilfen diirfen in einem Zeitraum von drei Jahren den
Hochstbetrag von 300.000 Euro nicht ibersteigen. Liegt die Gewdhrung von De-minimis-Beihilfen linger zuriick, sind
diese nicht mehr zu berticksichtigen. Bei dem fiir Allgemeine De-minimis-Beihilfen (ebenso fiir Dienstleistungen von
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse-De-minimis-Beihilfen) geltenden Zeitraum von drei Jahren handelt es sich um
einen rollierenden Zeitraum. Die Berechnung des Drei-Jahres-Zeitraums erfolgt geméf} der Verordnung (EWG,
Euratom) Nr. 1182/71 des Rates vom 3. Juni 1971 zur Festlegung der Regeln fiir die Fristen, Daten und Termine. Wenn
ein Unternehmen auf dieser Basis eine Allgemeine De-minimis-Beihilfe beispielsweise am 1. Juli 2024 erhilt, dann sind
alle De-minimis-Beihilfen, die das Unternehmen im Zeitraum vom 1. Juli 2021 bis zum 1. Juli 2024 erhalten hat,
mafigeblich. Hinsichtlich der Einhaltung der jeweils zulédssigen Beihilfehdchstbetréige sind die Kumulierungsregeln
gemafd Art. 5 De-minimis-VO zu berticksichtigen.

Bei Beantragung von Beihilfen nach einer AGVO-Regelung gilt die jeweils einschlégige Beihilfehdchstintensitit bzw.
der einschligige Beihilfehochstbetrag (Anmeldeschwelle). Es sind die Kumulierungsregeln geméf} Art. 8 AGVO zu
beachten.

Es wird darauf hingewiesen, dass das BAFA gemif Art. 9 Abs. 1lit. ¢) i. V. m. Anhang III AGVO dazu verpflichtet ist,
Informationen iiber gewdhrte Einzelbeihilfen von iber100.000 Euro zu melden. Diese Informationen werden auf einer
Beihilfe-Website der Europdischen Kommission veréffentlicht.

Weitere Informationen zu den beihilferechtlichen Regelungen, insbesondere zu den forderfihigen Kosten, in Kapitel 3
der Anlage zum Merkblatt ,Modul 4“ enthalten.
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Grundsatzliche Hinweise

Rechtsanspruch
Ein Rechtsanspruch auf Férderung besteht nicht. Die Férderung steht unter dem Vorbehalt der Verfiigbarkeit von
Haushaltsmitteln des Bundes.

Vor-Ort-Kontrollen

Das BAFA behilt sich vor, Vor-Ort-Kontrollen der geférderten Mafdnahmen durchzufiihren oder von beauftragten
zuverldssigen Dritten durchfiihren zu lassen.

Weitere Informationen zum Thema vor-Ort-Kontrollen sind unter www.foerderpruefung-eew.de zu finden.

Priifungsrecht
Dem Bundesrechnungshof werden Priifrechte gemaf § 91, 100 Bundeshaushaltsordnung eingerdumt.

Hinweis zur Subventionserheblichkeit

Im Rahmen der Antragstellung sowie der moglichen kiinftigen Durchfiihrung der beantragten Férderung werden von
den administrierenden Institutionen Daten erhoben, die subventionserheblich im Sinne von § 264 Strafgesetzbuch in
Verbindung mit § 2 Subventionsgesetz sind (subventionserhebliche Tatsachen). Die einzelnen subventionserheblichen
Tatsachen sind innerhalb des Antragformulars in der ,Datenliste Subventionserhebliche Tatsachen® fiir das beantragte
Forderprodukt abschlieffend aufgelistet. Die vorsitzliche oder leichtfertige falsche Angabe oder unterlassene Mitteilung
von subventionserheblichen Tatsachen ist nach den vorgenannten Vorschriften strafbar.


http://www.foerderpruefung-eew.de/
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